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Auslagerungen im Fokus von Aufsicht  
und Abschlussprüfern
Ergebnisse aus der Prüfungspraxis

„Make“ or „buy“, die interne Durch
führung von Aktivitäten und Prozessen 
oder die Auslagerung an Dritte ist eine 
zentrale Frage in der strategischen Un
ternehmensführung bei Kreditinstitu
ten. Entsprechend ihrer zentralen Rolle 
als Lösungsansatz im Transforma
tionsprozess von Kreditinstituten neh
men Anzahl und Umfang von Auslage
rungen in der Kreditwirtschaft stetig 
zu. Die quantitative Entwicklung geht 
einher mit einer qualitativen. So steigt 
die Komplexität vieler Auslagerungen 
insbesondere auch durch mehrstufige 
Weiterverlagerungsketten mit der Ge
fahr von Kontrollverlusten über Aus
lagerungen. Alles zusammen führt in 
vielen Fällen in Kreditinstituten zu 

einer eingeschränkten Transparenz 
über das Auslagerungsportfolio im All
gemeinen und über einzelne Auslage
rungen im Speziellen mit der Konse
quenz erhöhter Risiken für das Institut. 
Vor diesem Hintergrund wundert es 
nicht, dass Auslagerungen verstärkt in 
den Fokus von Aufsicht (Sonderprü
fungen) und Wirtschaftsprüfern (Jah
resabschlussprüfungen) rücken.

Bedeutung im  
Transformationsprozess

Die Bedeutung und Relevanz von Aus
lagerungen in der Kreditwirtschaft hat 
in den vergangenen Jahren stetig zu

genommen und wird, wie aktuelle em
pirische Untersuchungen zeigen,1) 
auch zukünftig auf hohem Niveau blei
ben. Zugleich muss jede Auslagerung 
im Lichte der regulatorischen Anforde
rungen betrachtet werden. Diese An
forderungen (im Speziellen die letzte 
Novelle der Mindestanforderungen  
an das Risikomanagement – MaRisk) 
sowie die neue „EBA Guideline on 
Outsourcing“) werden signifikant ver
schärft.2) 

Im digitalen Transformationsprozess 
haben sich ITAuslagerungen als zen
traler Baustein etabliert,3) auch wenn 
ITAuslagerungen im Bankenumfeld 
wesentlich aufwendiger sind als in an
deren Branchen. Speziell der Markt für 
ITAuslagerungen wird deshalb in Vo
lumen und Vertragsanzahl weiter auf 
Wachstumskurs bleiben.

Durch Digitalisierung, digitale Trans
formation oder digitale Reinvention 
 ändert sich grundlegend die Bereit
stellung von Finanzdienstleistungen. 
Digitalisierung verändert die Wert
schöpfungskette und tiefe der Kredit
institute. Sie ermöglicht neue Formen 
der Zusammenarbeit (Bank als Netz
werkorganisation mit Vertriebs und 
Produktionspartnern). Wo Dritte viel
fältig auf einer intelligenten digitalen 
Plattform einbezogen werden, da bil
den Kunden, Dienstleister und Pro
dukt anbieter ganze Wertschöpfungs
netzwerke.

Die Auswirkungen der Digitalisierung 
des Bankgeschäfts werden auch unter 
dem Label „Banking 4.0“ diskutiert.4)

Im Kontext einer fortschreitenden 
 Digitalisierung in der Kreditwirtschaft 
durch Auslagerungen nehmen Fin
techs eine wichtige Rolle ein. Auf
grund ihrer innovativen und agilen An
sätze nutzen sie die Möglichkeiten der 

Die Prüfungen zu Auslagerungen bei Kreditinstituten deckten zum Teil signifi-
kante Mängel im Hinblick auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen auf. Vor diesem Hintergrund nahmen sogenannte 44er-Sonder-
prüfungen, die von der Bankenaufsicht angeordnet wurden, zu. Der Beitrag 
belegt die Bedeutung von Auslagerungen im Transformationsprozess von 
Kreditinstituten und die zunehmende Rolle von Fintechs im Rahmen der Digi-
talisierung. In einem Folgebeitrag behandeln die Autoren Feststellungen der 
Aufsicht und geben Hinweise, um Fehler zu vermeiden.  (Red.)
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Digitalisierung und setzen Technologie 
und innovative Geschäftsmodelle ein, 
um Finanzdienstleistungen zu unter
stützen, zu verbessern oder zu verän
dern und den Wünschen netzaffiner 
Konsumenten nach attraktiven Pro
dukten, Diensten und Prozessen 
 Rechnung zu tragen. Dieses „Innova
tion Sourcing“ ist wesentlicher Treiber 
von Digitalisierungsprojekten.5) Ent
sprechend rücken auch Fintechs als 
Digitalisierungspartner in den Fokus 
der Kreditinstitute.

Es gehört zu den Leistungen der Fin
techs, dass sie spezielle kundenspe
zifische Herausforderungen der eta
blierten Kreditinstitute erkennen, sich 
spezifischer Problemlösungen anneh
men und diese mittels intensiver Nut
zung von (Informations)Technologie 
weiterentwickeln. Fintechs eröffnen 
so den Zugang zu neuesten Technolo
gien und wertsteigernden Lösungen 
für den Kunden.

Fintechs unterscheiden sich stark je 
nach Geschäftsmodell. Entweder po
sitionieren sie sich als direkte inno
vative, in einzelnen Fällen sogar als 
disruptive Wettbewerber. Oder sie 
streben eine Kooperation mit etablier
ten Kreditinstituten an. Dabei brechen 
sie einzelne Elemente der Wertschöp
fungskette heraus, agieren für diese 
Elemente als Dienstleister mit eigenen 
Produkten und Leistungen und tragen 
zur Optimierung der Wertschöpfungs
kette der etablierten Kreditinstitute 
bei.6) In anderen Fällen fungieren sie 
als Vermittler für Produkte oder Leis
tungen der Kreditinstitute.

In der Praxis agieren Fintechs schwer
punktmäßig als Kooperationspartner 
für Kreditinstitute.7) Kooperationen 
zwischen Kreditinstituten und Fintechs 
bieten hervorragende Chancen auf 
komparative Vorteile für beide Seiten: 
Kreditinstitute bieten den Kontakt zum 
Kunden, Fintechs liefern das notwen
dige technische Knowhow, um die 
Geschäftsmodelle zu digitalisieren und 
weiterzuentwickeln. Die Zusammen
arbeit zwischen Fintechs und Banken 
geht aufgrund der aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen und wegen der eta
blierten Praxis des Risikomanage

ments mit neuen Herausforderungen 
für beide Seiten einher.8)

Eine interessante Entwicklung auf 
dem deutschen Markt ist in diesem 
Zusammenhang das FullFleged 
ProduktOutsourcing (FFPO).9) Anbie
ter des FFPO verfügen über eine 
 Vollbanklizenz der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Damit überwinden diese Fintechs  
bestehende Markteintrittshürden (re
gulatorische Anforderungen) und grei
fen tiefer als andere Fintechs be
ziehungsweise TechnologieStartups 
in das Wertschöpfungsgeschäft der 
 Kreditinstitute ein. Neben Fintechs 
existieren auch Regtechs, Risktechs, 
Comptechs, Legaltechs oder Block
chainStartups als ausgelagerte Pro
duktionspartner von Kreditinstituten.10)

Für die Aufsicht ergibt sich aus dem 
verstärkten Einbinden Dritter in den 
Prozess der digitalen Transformation 
von Kreditinstituten nicht nur die Not
wendigkeit einer intensiveren Prüfung 
von Auslagerungen, sondern auch ein 
grundsätzliches regulatorisches Über
denken des Konzepts der Auslage

rung.11) Die Frage, ob das gesamte 
 aufsichtsrechtliche Regelwerk zu Aus
lagerungen noch zeitgemäß ist, wird 
aktuell diskutiert. 

In Zukunft werden Wertschöpfungs
ketten in der Kreditwirtschaft durch 
das Zusammenwirken einer Vielzahl 
einzelner Akteure gekennzeichnet 
sein. Das traditionelle Verständnis 
einer sporadischen Auslagerung ist 
damit schwer vereinbar. Dafür muss 
auch die Finanzregulierung zu neuen 
aufsichtsrechtlichen Konzepten fin
den, fordert Hufeld.12) Ähnlich äußert 
sich der Bankenverband als Branchen
vertreter. Er formuliert in diesem Kon
text, die „Transformation des Bank
Geschäftsmodells hat begonnen: der 
Regulierungsansatz zum Outsourcing 
muss sich dem stellen“.

Auslagerungen als  
Prüfungsobjekt

Digitalisierung und Digitalisierungs
partner (zum Beispiel Fintechs) führen 
zu einer vermehrten Auslagerung von 
Prozessen und einem Anstieg in der 

Aufsichtsaktivitäten 2017 und danachPrioritäten 2016

Aufsichtsprioritäten EZB

Wahrscheinliche
Beibehaltung 2018Prioritäten 2017

Neu

Neu

Kreditrisiko mit Fokus 
auf NPLs und 

Konzentrationen

Risikomanagement

Geschäftsmodelle 
und Ertragstreiber
 

Kreditrisiko

Risk Governance
und Datenquelle 

Angemessenheit 
der Kapitalaus-
stattung 

Liquidität

Bewertung von Geschäftsmodellen 
und Bestimmungsfaktoren der Ertragskraft

TRIM – Modelle für Kredit-, Markt- und 
Gegenparteiausfallrisiko

Verbesserung des ICAAP und ILAAP der Institute

Wettbewerb durch Nichtbanken/Fintechs

Brexit-Vorbereitungen – Gespräche mit Banken

Outsourcing

Einheitlicher Ansatz in Bezug auf NPLs bzw. 
gestundete Forderungen
(z. B. Deep Dives/Vor-Ort-Prüfungen)

Beurteilung des Vorbereitungsstands der Banken 
in Bezug auf Einführung von IFRS 9

Beurteilung der Einhaltung der BCBS 239 
(Grundsätze des Basler Ausschusses für die Aggregation 
von Risikodaten und die Risikoberichterstattung)

Nachverfolgung von Forderungskonzentrationen 
(z. B. Schiffsfinanzierungen/Immobilien)

Abbildung 1: Jahresbericht EZB-Prüfungsprioritäten

 Quelle: EZBJahresbericht zur Aufsichtstätigkeit 2016
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Anzahl von externen Dienstleistern. 
Daneben steigt grundsätzlich auch die 
Komplexität von Auslagerungen durch 
Erweiterungen des Auslagerungsport
folios. So werden zunehmend mehr 
wissensintensive und komplexe Pro
zesse ausgelagert, wie zum Beispiel 
Steuerungs und Kontrollfunktionen.13) 
Werden solche Funktionen ausgela
gert, so bedarf es zusätzlicher Adjus
tierungen innerhalb des Risikomanage
mentsystems.14)

Zu besonderen Herausforderungen 
der Kreditinstitute bei der Steuerung 
und Kontrolle der Risiken durch Ausla
gerungen kommt es auch, weil immer 
häufiger (mehrstufige) Weiterverlage
rungen anzutreffen sind. Das Ende die
ser mehrstufigen Auslagerungskette – 
und damit die Hoheit über zum Beispiel 
ausgelagerte Daten – ist dann manch
mal nicht mehr erkennbar.

So gesehen ist verständlich, dass der 
mittlerweile in vielen Kreditinstituten 
anzutreffende hohe Anteil an Weiter
verlagerungen die Aufsicht beunru
higt. Besonders bei ITAuslagerungen 
bereitet der Aufsicht wegen eines po
tenziellen Kontrollverlusts über Ausla
gerungen durch sukzessive Weiterver
lagerungen, die bis nach Asien reichen 
und für die spürbar Steuerungs und 
Überwachungspflichten verloren gehen, 

Sorgen.15) Wenn ITWeiterverlagerun
gen in mehreren Stufen erfolgen, stellt 
sich für die Aufsicht die Frage, ob noch 
genügend Transparenz bei der Frage 
existiert, „wer eigentlich für welche 
Daten und für welche Risiken verant
wortlich ist“.16) In diesem Kontext sind 
viele und zum Teil auch schwerwie
gende Mängel festgestellt worden. 
„Häufig hatte der Aufseher den Ein
druck, die Banken wussten nicht so 
genau, wie ihre ITPartner arbeiten“.17)

Angst vor Kontrollverlust

Das Thema „Schattenseiten der Aus
lagerung“ dürfte auch durch innova
tive aber nicht minder risikobehaftete 
Entwicklungen wie Cloud Computing 
an Brisanz gewinnen. Auch hier äu
ßerte die Aufsicht ihre „Angst vor 
Kontrollverlust“.18)

Angesichts dieser quantitativen und 
qualitativen Entwicklung von Auslage
rungen trifft man in Kreditinstituten 
häufig auf eine nur eingeschränkte 
Transparenz über das Auslagerungs
portfolio im Allgemeinen und über ein
zelne Auslagerungen im Speziellen. 

Vor dem Hintergrund der durch Ausla
gerungen erhöhten Risiken wundert 
es nicht, dass Auslagerungen verstärkt 

in den Fokus von Aufsicht (Sonderprü
fungen) und Wirtschaftsprüfern (Jah
resabschlussprüfungen) rücken und 
Kreditinstitute sich demzufolge einer 
Ausweitung und Intensivierung von 
Auslagerungsprüfungen gegenüber 
gestellt sehen. Zu welcher Bedeutung 
die Prüfung von Auslagerungen im re
gulatorischen Kontext inzwischen im 
europäischen Kontext gelangt ist, zeigt 
die Prioritätenliste der Europäischen 
Zentralbank (EZB). Dort sind Auslage
rungen unter den priorisierten Auf
sichtsaktivitäten für 2017 und für die 
Zeit danach aufgeführt (siehe Abbil
dung 1, Seite 39).

Auch im nationalen Kontext stehen 
Auslagerungen im Fokus von Sonder
prüfungen der BaFin und Jahresab
schlussprüfungen der Wirtschaftsprü
fer. Die Prüfung erfolgt üblicherweise 
über zwei Vergleiche:

�  Reglementierung (Vergleich der ins
titutsinternen Vorgabe mit den auf
sichtsrechtlichen Vorschriften – Auf
bauprüfung) und 

�  Umsetzung (Verifizierung der tat
sächlichen Umsetzung der insti
tutsindividuellen Vorgaben – Funkti
onsprüfung).

Flankiert werden sie durch Abgleiche 
mit der Dokumentation in der Schrift
lich fixierten Ordnung (SFO) als der 
vollständigen und korrekten Dokumen
tation aller Regelungen (Rollen und 
Prozessprofile, Arbeitsanweisungen 
und Organisationsrichtlinien sowie 
Vertrags und Berichtsmuster). Ergän
zend dazu erfolgt ein Abgleich mit  
dem Verständnis der Mitarbeiter über 
den selbst auferlegten Handlungs und 
Prozessrahmen im Auslagerungsma
nagement (Prozess und Anforde
rungsverständnis).

Die inhaltlichen Prüfungsschwer
punk te ergeben sich aus den regulato
rischen und gesetzlichen Anforderun
gen, wie sie an Auslagerungen gestellt 
werden. Referenzsysteme für die Prü
fungen von Auslagerungen sind (auf 
nationaler Ebene) das Gesetz über das 
Kreditwesen (KWG) mit den allgemei
nen Anforderungen an eine ordnungs

Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen
§ 25a,b KWG + MaRisk 

Wesentliche 
Auslagerung

unter Risikogesichtspunkten

Sonstiger Fremdbezug von Leistungen
Erläuterungen zu AT 9 Tz. 1

Nicht wesentliche
Auslagerung

unter Risikogesichtspunkten 

Allgemeine Anforderungen nach § 25a Abs. 1 KWG, 
MaRisk AT 9 Tz. 3 und Erläuterungen zu AT 9 Tz. 1

+ Einzelvorschriften in MaRisk 
(AT 3 Tz. 1, AT 4.4.3 Tz. 3, AT 7.3 Tz. 1, BT 2.3 Tz. 1)

§ 25a Abs. 1 KWG,
§ 25b KWG,

MaRisk AT 9,
weitere Einzelvorschriften

insb. AT 4.2 Tz. 1 Erl,
AT 4.3.1 Tz. 2, 
AT 4.3.2 Tz. 2,

AT 5 Tz. 3, 
BT 2.1 Tz. 3

Anforderungen abhängig vom Auslagerungstatbestand und der Materialität der Auslagerung

Abbildung 2: Prüfungsschwerpunkte Anforderungen

 Quelle: Chrubasik, Schütz, bmc
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gemäße Geschäftsorganisation nach 
§ 25a Abs. 1 sowie im Speziellen der 
§ 25b für Auslagerungen, die MaRisk 
und hier insbesondere der AT 9 sowie 
die Bankaufsichtlichen Anforderungen 
an die IT (BAIT) mit den Textziffern 52 
bis 56 und schließlich noch bei Ausla
gerungen mit personenbezogenen 
Daten die DatenschutzGrundverord
nung (DSGVO). Die konkreten auf
sichtsrechtlichen Anforderungen sind 
abhängig von der Qualifizierung der 
Auslagerung.

Abbildung 2, Seite 40, gibt einen Über
blick über die gesetzlichen Anforderun
gen, wie sie sich aus dem KWG und 
der aufsichtsrechtlichen Anforderun
gen aus den MaRisk an Auslagerungen 
in Abhängigkeit der Qualifizierung der 
Auslagerung als „nicht wesentlich“ 
oder „wesentlich“ ergeben.

Aus den Anforderungen resultieren die 
entsprechenden Prüfungsschwer
punkte (siehe Abbildung 3, Seite 41). 
Sie bilden damit auch den Gegenstand 
sowohl von Sonderprüfungen nach 
§ 44 KWG als auch der Jahresab
schlussprüfung. 

Da es sich um qualitative Anforderun
gen handelt, sind stets Art, Umfang, 
Komplexität und Risikogehalt der Ge
schäftstätigkeit zu berücksichtigen. 
Der Proportionalitätsansatz spiegelt 

sich auch bei der Klassifizierung der 
Feststellungen wider. So kann ein und 
dieselbe Feststellung, zum Beispiel die 
fehlerhafte oder nicht erfolgte Erfas
sung eines bestimmten Risikos einer 
Auslagerung, in einem Institut zu einer 
F2Feststellung führen, in einem ande
ren Institut zu einer F3Feststellung. 

Sonderprüfungen § 44 KWG

Die Rechtsgrundlage für eine Prüfung 
des Geschäftsbetriebes eines Kredit
instituts durch die BaFin bildet § 44 
Abs. 1 Satz 2 KWG. Sie lautet: „Die 
Bundesanstalt kann, auch ohne beson
deren Anlass, bei den Instituten und 
übergeordneten Unternehmen Prüfun
gen vornehmen und die Durchführung 
der Prüfungen der Deutschen Bundes
bank übertragen.“

Die BaFin kann gemäß § 44 KWG 
bankgeschäftliche Prüfungen sowohl 
bei Kreditinstituten anordnen als auch 
bei Unternehmen, an die ein Kreditins
titut wesentliche Aktivitäten und Pro
zesse gemäß § 25b KWG ausgelagert 
hat.19) Hierzu hat der Gesetzgeber die 
prüfenden Behörden mit umfangrei
chen Informations und Kontrollrech
ten ausgestattet.

Im Unterschied zu den Jahresab
schlussprüfungen fokussieren die 
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Umso wichtiger werden IT-Sicherheitsstrategien. Der Um-
fang der im Rahmen einer Risikoanalyse ermittelten Maß-
nahmen hängt unter anderem vom möglichen Schaden ab, 
von der Wahrscheinlichkeit eines Angriffs sowie von der 
Wirksamkeit der Maßnahmen und der Dauer der Umset-
zung. Die Unternehmen suchen noch die richtige Balance 
zwischen Risikobereitschaft bei Innovationen und der Si-
cherheit der betriebenen Lösung. Studienergebnisse unter: 
 www.soprasteria.de/newsroom/publikationen

Veranstaltungen

Seminar Leasing in Krise und Insolvenz: Über wesentliche 
Fragestellungen in Krisen- und Insolvenzsituationen beim 
Leasing-Nehmer informiert dieses Tagesseminar am 
20. September 2017 in Düsseldorf. Die Referenten Dr. Ste-
fan Krüger und Dr. Helmut Schnädter von der Düsseldor-
fer Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zeigen 
Handlungsoptionen und Haftungsrisiken des Leasing-Ge-
bers auf und geben Einblick in steuerrechtliche Besonder-
heiten und die Insolvenzanfechtung. Das Seminar richtet 
sich an Mitarbeiter von Leasing-Gesellschaften, Banken, 
Sparkassen und weiteren Finanzierern. Informationen und 
Anmeldung unter:  info@mkrg.com

Fachseminare zum Factoring: Der Deutsche Factoring-
Verband (DFV) e. V. bietet gemeinsam mit der Quadriga-
Hochschule, Berlin, diverse Fachseminare zum Factoring. 
Dabei klären erfahrene Dozenten grundlegende Fragen des 
Factoring, beleuchten Varianten dieser innovativen Finanz-
dienstleistung, stellen Vertragsgestaltungen im Factoring 
vor, legen Trends und Techniken im internationalen Fac-
toring dar und greifen aktuelle Herausforderungen auf, 
 beispielsweise bei der Betrugsprävention. Veranstaltungs-
ort ist jeweils Berlin. Weitere Informationen und Anmel-

dung unter  www.quadriga-hochschule.com/execu-
tive/seminare/factoring

Aktuelle insolvenzrechtliche Entwicklung mit  
Bezug zum Factoring

Referenten: Dr. Stefan Krüger,  
Prof. Dr. Heinz Vallender

28. bis  
29. September 2017

Factoring-Basisseminar

Referenten: Oliver Böhm, Peter Klaus,  
Detlef Küßner, Holger Lingen,  
Dr. Alexander M. Moseschus 

6. bis  
7. November 2017

Factoring-Fortgeschrittenenseminar

Referenten: Peter Klaus, Detlef Küßner,  
Holger Lingen, Dr. Alexander  
M. Moseschus, Magdalena Wessel

30. November  
bis  

1. Dezember 2017

Factoring-Intensivseminar – neue gesetzliche Anforderungen

Oliver Böhm, Holger Lingen 4. bis 5. Dezember 2017
Quelle: Quadriga-Hochschule, Berlin, eigene Darstellung FLF

Jahrestagung Innovation 2017: Aktuelle Herausforderun-
gen und zukünftige Themen des Innovationsmanagements 
thematisiert die 19. Jahrestagung am 25. und 26. September 
2017 in Frankfurt am Main. Innovationsexperten berichten 
aus Wissenschaft und Praxis über Themen wie Biologisie-
rung der Technik als nächste Stufe der Digitalisierung, 
Blockchain-Prototyping, Corporate Entrepreneurship oder 
disruptive Geschäftsmodelle. Information und Anmeldung 
unter:  www.innovation-kongress.de

Zur Fachtagung Zukunft der Kfz-Finanzierung lädt der 
Bankenfachverband e. V. seine Mitglieder exklusiv am 
10. Oktober 2017 nach Berlin. Auf der Agenda stehen die 
Digitalisierung, neue Mobilitätsdienstleistungen, B2B-Por-
tale, die Kfz-Finanzierungsmärkte in Deutschland und 
 Europa, Chancen und Risiken der Kfz-Finanzierung, Regu-
lierung und Verbraucherschutz, Dieselfahrverbote, Elek-
tro mobilität und autonomes Fahren. Weitere Informatio-
nen unter:  www.bfach.de

BERATUNG FÜR FACTORING-UNTERNEHMEN
Professionelles Know-how
aus den Business- und IT-Bereichen des Factoring.

Mitglied im
Factoring-Competence-Center.de

Wir sind ein anerkanntes Beratungsunternehmen für Factoringgesellschaften.

Mit über 20 Jahren Branchen-Erfahrungen aus den Business- und den IT-Bereichen 
als Geschäftsführer, COO und CIO bürgen wir für professionelle und in der Praxis 
überzeugende Beratungsleistungen.

Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft und wir kümmern uns komplett um Ihre  
Projekte und deren Management, M & A-Betreuung, um Workflowanalysen und  
Fachkonzeptionen, Ein führung oder Änderung von Factoring-Softwarelösungen,  
Betreuung von Factoring-Software, Factoring-Organisation, Strategien, Prozess-
management, Re-Organisation, IT-Management, MaRisk, Compliance, BAIT,  
Mitarbeiter ausbildung oder um z. B. den Komplettaufbau eines Factoring-
unternehmens/Factoringabteilung u. v. m.

Finanzierung
Leasing

Factoring
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(Sonder)Prüfungen nach § 44 KWG, 
als eines der wesentlichsten Kontroll
instrumente der BaFin, auf bestimmte 
Prüfungsgegenstände und erlauben 
der Aufsicht so punktuell einen tiefe
ren Einblick in bestimmte Prüfungsfel
der. Sonderprüfungen können sowohl 
anlassbezogen als auch anlassunab
hängig vorgenommen werden.

Das Ausschreibungsverhalten der Auf
sicht erlaubt einen direkten Einblick in 
die von der Aufsicht gesetzten Prü
fungsschwerpunkte. Daneben lässt 
sich indirekt aus den Ausschreibungen 
auch ableiten, wo die Aufsicht Fest
stellungen in zurückliegenden Prüfun
gen beobachtet hat und auch zukünftig 
erwartet. 

Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG 
legen den Schwerpunkt zunehmend 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge
schäftsorganisation nach § 25a Abs. 1 
KWG und fokussieren im Kontext von 
Auslagerungen vor allem auf20)

�  Konzentrationsrisiken,

�  Notfallkonzepte und ExitStrategien,

�  Verknüpfung mit der Geschäftsstra
tegie,

�  Besonderheiten im Konzern/in der 
Konzernsteuerung,
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�  Auslagerungssachverhalte mit IT
Bezug21) und 

�  Zusammenhänge zwischen Fachlich
keit und technischer Umsetzung.22)

Jahresabschlussprüfungen

Im Rahmen der Jahresabschluss
prüfung ist der Wirtschaftsprüfer 
 angehalten, die Umsetzung der auf
sichtsrechtlichen Vorgaben an be ste
hende Auslagerungen zu überprüfen 
und darüber einen Bericht zu erstel
len.23) Im Kontext von Auslagerungen 
haben Jahresabschlussprüfungen An
forderungen gemäß § 9 Abs. 3 Prü
fungsberichtsverordnung (PrüfbV) zu 
berücksichtigen. Das besagt im Einzel
nen Folgendes:

�  Der Abschlussprüfer hat über Ausla
gerungen von wesentlichen Aktivitä
ten und Prozessen unter Berücksich
tigung der in § 25b KWG genannten 
Anforderungen gesondert zu berich
ten.

�  Dabei ist eine Aussage darüber zu 
treffen, ob die Einstufung von Aus
lagerungen unter den Gesichts
punkten des Risikos, der Art, des 
Umfangs und der Komplexität als 
„wesentlich“ oder „nicht wesent
lich“ nachvollziehbar ist. 

�  Ausgelagerte wesentliche Aktivi
täten und Prozesse sind, auch in 
 Verbindung mit den vorgenomme
nen Bezeichnungen in der Anlage 4 
(siehe Abbildung 4), nachvollziehbar 
zu spezifizieren und abzugrenzen.

Für die Berichterstattung nach § 9 Ab
satz 3 PrüfbV ist für die Auslagerung 
von Aktivitäten und Prozessen, die für 
die Durchführung von Bankgeschäf
ten, Finanzdienstleistungen oder sons
tigen institutstypischen Dienstleistun
gen wesentlich sind,

�  die Wirksamkeit der Einbindung der 
ausgelagerten Aktivitäten und Pro
zesse in das Risikomanagement des 
auslagernden Instituts zu beurteilen,

�  eventuelle Schwachpunkte aufzuzei
gen und

�  Anhaltspunkte, die auf eine Beein
trächtigung der Auskunfts, Prü
fungs und Kontrollmöglichkeiten der 
Bundesanstalt sowie der Auskunfts 
und Prüfungsrechte der Internen 
 Revision des Instituts oder der ex
ternen Prüfer hindeuten, zu vermer
ken.24)

Prüfungsfragen

Konkret werden aus prüferischer Sicht 
insbesondere die folgenden Fragen 
thematisiert:

�  Ist jederzeitig ein vollständiger Über
blick über den Bestand an Auslage
rungsverträgen gegeben?

�  Wurde eine aussagefähige und nach
vollziehbare Risikoanalyse zur Be
stimmung einer wesentlichen oder 
nicht wesentlichen Auslagerung 
durchgeführt und ist diese Beurtei
lung gerechtfertigt?

�  Sind die Mindestinhalte in den Aus
lagerungsverträgen für wesentliche 
Auslagerungen vollständig und aus
reichend klar geregelt?

�  Werden die getroffenen Maßnah
men zur Steuerung und Überwa
chung der mit den wesentlichen 
Auslagerungen verbundenen Risiken 
durchgeführt und sind die Maßnah
men wirksam?

Prüfungs-
schwerpunkte

Auslagerungs-
relevanz /Erfassung 
von Auslagerungen

Auslagerungs-
fähigkeit

Risikoanalyse

AuslagerungsvertragBeendigung

Steuerung/
Auslagerungs-
überwachung

Weiterverlagerung

Strategie

Notfall-
planung

Orga-
richtlinien

Aufbau-/ 
Ablauf

Abbildung 3: Prüfungsschwerpunkte Themen

 Quelle: Chrubasik, Schütz, bmc

Datenübersicht für Institute, die Bereiche auf ein anderes Unternehmen  
ausgelagert haben

Institut:

Laufende 
Nummer

Auslagerungs-
unternehmen 
inklusive  
Adresse

KN-Ident-
Nr.

Ausgelagerte 
Aktivitäten 
und Prozesse

Status  
(geplant zum/ 
durchgeführt 
am/ 
beendet am)

Datum der 
Auslagerung

Bemerkungen 
insbesondere zu 
Weiterverlage-
rungen

Abbildung 4: Prüfberichtsverordnung – Anlage 4

 Quelle: PrüfbV
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�  Sind die dokumentierten Vorkehrun
gen und Handlungsoptionen sowie 
Ausstiegsstrategien für die Beendi
gung von wesentlichen Auslagerun
gen angemessen?

�  Sind Weiterverlagerungen aufsichts
konform vertraglich abgebildet und 
in der Risikoanalyse entsprechend 
berücksichtigt?25)

�  Ist die Aufgabenerfüllung der Inter
nen Revision (IR) im Zusammenhang 
mit Auslagerungen ordnungsgemäß 
und angemessen? 

Die Überprüfung der angemessenen 
Umsetzung der Anforderungen an 
Auslagerungen fußt vor dem Hinter
grund des Prinzips der doppelten Pro
portionalität und im Hinblick auf die 
Zielsetzung eines angemessenen Ri
sikomanagementsystems auf einem 
risikoorientierten Prüfungsansatz. Mit
hilfe des risikoorientierten Prüfungs
ansatzes ist die Möglichkeit gegeben, 
Prüfungsschwerpunkte zu setzen. 
Dies geschieht mittels systematischer 
Risikoanalyse anhand einer Differen
zierung der Risiken.

Bei den Prüfungen zur Einhaltung der 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen  
an Auslagerungen zeigt sich insge
samt über alle Institute ein breites 
Spektrum an Feststellungen. Diese 
behandelt ein Beitrag in der FLF Aus
gabe 3/2019.
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